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AsylG 2005 §3 Abs1

AsylG 2005 §3 Abs5

B-VG Art133 Abs4

1. AsylG 2005 § 3 heute

2. AsylG 2005 § 3 gültig ab 01.06.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 24/2016

3. AsylG 2005 § 3 gültig von 20.07.2015 bis 31.05.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 70/2015
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1. AsylG 2005 § 3 heute
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3. AsylG 2005 § 3 gültig von 20.07.2015 bis 31.05.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 70/2015
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1. B-VG Art. 133 heute

2. B-VG Art. 133 gültig von 01.01.2019 bis 24.05.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 138/2017

3. B-VG Art. 133 gültig ab 01.01.2019 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 22/2018

4. B-VG Art. 133 gültig von 25.05.2018 bis 31.12.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 22/2018

5. B-VG Art. 133 gültig von 01.08.2014 bis 24.05.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 164/2013
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7. B-VG Art. 133 gültig von 01.01.2004 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 100/2003

8. B-VG Art. 133 gültig von 01.01.1975 bis 31.12.2003 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 444/1974

9. B-VG Art. 133 gültig von 25.12.1946 bis 31.12.1974 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 211/1946

10. B-VG Art. 133 gültig von 19.12.1945 bis 24.12.1946 zuletzt geändert durch StGBl. Nr. 4/1945

11. B-VG Art. 133 gültig von 03.01.1930 bis 30.06.1934
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IM NAMEN DER REPUBLIK!

Das Bundesverwaltungsgericht hat durch die Richterin Dr. Schnizer-Blaschka über die Beschwerde von XXXX , geb.

XXXX , StA. Somalia, vertreten durch die BBU GmbH, gegen Spruchpunkt I. des Bescheides des Bundesamtes für

Fremdenwesen und Asyl vom 02.11.2022, Zl. 1287911807/211614198, nach Durchführung einer mündlichen

Verhandlung am 18.01.2024, zu Recht erkannt:Das Bundesverwaltungsgericht hat durch die Richterin Dr. Schnizer-

Blaschka über die Beschwerde von römisch 40 , geb. römisch 40 , StA. Somalia, vertreten durch die BBU GmbH, gegen

Spruchpunkt römisch eins. des Bescheides des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom 02.11.2022, Zl.

1287911807/211614198, nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung am 18.01.2024, zu Recht erkannt:

A)

Der Beschwerde wird stattgegeben und XXXX gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 der Status des Asylberechtigten

zuerkannt.Der Beschwerde wird stattgegeben und römisch 40 gemäß Paragraph 3, Absatz eins, AsylG 2005 der Status

des Asylberechtigten zuerkannt.

Gemäß § 3 Abs. 5 AsylG 2005 wird festgestellt, dass XXXX damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft

zukommt.Gemäß Paragraph 3, Absatz 5, AsylG 2005 wird festgestellt, dass römisch 40 damit kraft Gesetzes die

Flüchtlingseigenschaft zukommt.

B)

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig. 

Die Revision ist gemäß Artikel 133, Absatz 4, B-VG nicht zulässig. 

Text

Entscheidungsgründe:

I. Verfahrensgang:römisch eins. Verfahrensgang:

Der Beschwerdeführer stellte am 26.10.2021 nach illegaler Einreise in das Bundesgebiet gegenständlichen Antrag auf

internationalen Schutz und gab im Zuge der Erstbefragung vom 28.10.2021 an, die im Spruch genannte Identität

aufzuweisen und in XXXX , Somalia, geboren zu sein. Zu den Familienangehörigen in Somalia führte er, neben seinen

Eltern, drei Schwestern und drei Brüder an. Zuletzt habe der Beschwerdeführer in XXXX gelebt. Aus seinem

Herkunftsstaat sei er im September 2019 ausgereist. Befragt zu seinem Fluchtgrund gab der Beschwerdeführer an sein

Land verlassen zu haben, weil seine Volksgruppe XXXX dort diskriminiert werde und sie keine Rechte haben würden.

Bei einer Rückkehr in seine Heimat habe er Angst um sein Leben.Der Beschwerdeführer stellte am 26.10.2021 nach

illegaler Einreise in das Bundesgebiet gegenständlichen Antrag auf internationalen Schutz und gab im Zuge der

Erstbefragung vom 28.10.2021 an, die im Spruch genannte Identität aufzuweisen und in römisch 40 , Somalia, geboren

zu sein. Zu den Familienangehörigen in Somalia führte er, neben seinen Eltern, drei Schwestern und drei Brüder an.

Zuletzt habe der Beschwerdeführer in römisch 40 gelebt. Aus seinem Herkunftsstaat sei er im September 2019

ausgereist. Befragt zu seinem Fluchtgrund gab der Beschwerdeführer an sein Land verlassen zu haben, weil seine

Volksgruppe römisch 40 dort diskriminiert werde und sie keine Rechte haben würden. Bei einer Rückkehr in seine

Heimat habe er Angst um sein Leben.

Am 08.11.2022 wurde ein Informationsersuchen nach Artikel 34 der Dublin III-Verordnung an Griechenland gerichtet,

woraufhin am 18.01.2022 eine Antwort der griechischen Behörden einlangte. Darin wurde bekannt gegeben, dass der

BF unter der Identität „ XXXX geb., StA. Somalia“ am 05.12.2019 einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hatte,

der am 28.07.2021 abgewiesen wurde.Am 08.11.2022 wurde ein Informationsersuchen nach Artikel 34 der Dublin III-

Verordnung an Griechenland gerichtet, woraufhin am 18.01.2022 eine Antwort der griechischen Behörden einlangte.

Darin wurde bekannt gegeben, dass der BF unter der Identität „ römisch 40 geb., StA. Somalia“ am 05.12.2019 einen

Antrag auf internationalen Schutz gestellt hatte, der am 28.07.2021 abgewiesen wurde.

Am 25.10.2022 wurde der Beschwerdeführer vor dem BFA niederschriftlich in der Sprache Somali einvernommen. In

dieser Einvernahme gab der Beschwerdeführer zu seinem Fluchtgrund zusammengefasst an, dass er als Angehöriger

des Minderheitenclans XXXX in Somalia diskriminiert worden sei. Er habe für den Bürgermeister seines Sprengels
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arbeiten müssen ohne hierfür bezahlt zu werden. Als er von diesem gefordert habe bezahlt zu werden, sei ihm mit

dem Tod gedroht worden, wenn er nicht gratis arbeiten würde. Nach vier Tagen hätten ihn vier Angehörige seines

Clans entführt und misshandelt, mit einer Hacke und einer Eisenstange geschlagen sowie ihm mit einem Messer in die

Schulter gestochen. Als er geschrien habe, seien ihm Leute zu Hilfe geeilt und die Männer weggelaufen. In der Folge sei

er geJohen. Auf weitere Nachfrage gab er zudem an, dass auch sein Vater ohne Entgelt für den Bürgermeister

gearbeitet habe. Sie hätten auch ihn gefoltert, wodurch er eine Behinderung davongetragen habe.Am 25.10.2022

wurde der Beschwerdeführer vor dem BFA niederschriftlich in der Sprache Somali einvernommen. In dieser

Einvernahme gab der Beschwerdeführer zu seinem Fluchtgrund zusammengefasst an, dass er als Angehöriger des

Minderheitenclans römisch 40 in Somalia diskriminiert worden sei. Er habe für den Bürgermeister seines Sprengels

arbeiten müssen ohne hierfür bezahlt zu werden. Als er von diesem gefordert habe bezahlt zu werden, sei ihm mit

dem Tod gedroht worden, wenn er nicht gratis arbeiten würde. Nach vier Tagen hätten ihn vier Angehörige seines

Clans entführt und misshandelt, mit einer Hacke und einer Eisenstange geschlagen sowie ihm mit einem Messer in die

Schulter gestochen. Als er geschrien habe, seien ihm Leute zu Hilfe geeilt und die Männer weggelaufen. In der Folge sei

er geJohen. Auf weitere Nachfrage gab er zudem an, dass auch sein Vater ohne Entgelt für den Bürgermeister

gearbeitet habe. Sie hätten auch ihn gefoltert, wodurch er eine Behinderung davongetragen habe.

Mit dem angefochtenen Bescheid wurde der Antrag des Beschwerdeführers auf internationalen Schutz gemäß § 3 Abs.

1 iVm § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG 2005 bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten abgewiesen (Spruchpunkt

I.) und ihm gemäß § 8 Abs. 1 AsylG 2005 der Status des subsidiär Schutzberechtigten zuerkannt sowie eine befristete

Aufenthaltsberechtigung als subsidiär Schutzberechtigter für 1 Jahr erteilt (Spruchpunkte II. und III.).Mit dem

angefochtenen Bescheid wurde der Antrag des Beschwerdeführers auf internationalen Schutz gemäß Paragraph 3,

Absatz eins, in Verbindung mit Paragraph 2, Absatz eins, ZiLer 13, AsylG 2005 bezüglich der Zuerkennung des Status

des Asylberechtigten abgewiesen (Spruchpunkt römisch eins.) und ihm gemäß Paragraph 8, Absatz eins, AsylG 2005

der Status des subsidiär Schutzberechtigten zuerkannt sowie eine befristete Aufenthaltsberechtigung als subsidiär

Schutzberechtigter für 1 Jahr erteilt (Spruchpunkte römisch II. und römisch III.).

Begründend führte die belangte Behörde die Feststellungen zu den Gründen für das Verlassen seines Herkunftsstaates

im Wesentlichen aus, dass der Beschwerdeführer aufgrund von Widersprüchen und mangels plausibler Angaben keine

konkrete Verfolgungshandlung im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention, wogegen ihn der Staat nicht zu schützen

vermocht habe, glaubhaft darlegen habe können. Er habe Somalia vermutlich aus wirtschaftlichen Motiven verlassen.

Mit der Begründung, dass der Beschwerdeführer im Falle seiner Rückkehr keiner sonstigen Bedrohung, aus den in der

Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründen, wogegen ihn der Staat nicht zu schützen vermöge, ausgesetzt sei,

ihm aber aufgrund der prekären Sicherheits- und Versorgungslage in seiner Heimatregion eine Rückkehr nicht möglich

sei, wurde ihm subsidiärer Schutz zuerkannt. An einem anderen sicheren Ort könne er sich mangels ausreichender

Unterstützung durch ein Clansystem oder ein familiäres Netzwerk nicht niederlassen.

Gegen diesen Bescheid erhob der Beschwerdeführer fristgerecht Beschwerde gegen Spruchpunkt I. des

angefochtenen Bescheides aufgrund inhaltlicher Rechtswidrigkeit und der Verletzung von Verfahrensvorschriften bei

deren Einhaltung ein für den Beschwerdeführer günstigerer Bescheid erlassen worden wäre.Gegen diesen Bescheid

erhob der Beschwerdeführer fristgerecht Beschwerde gegen Spruchpunkt römisch eins. des angefochtenen

Bescheides aufgrund inhaltlicher Rechtswidrigkeit und der Verletzung von Verfahrensvorschriften bei deren Einhaltung

ein für den Beschwerdeführer günstigerer Bescheid erlassen worden wäre.

In der am 17.01.2024 eingebrachten Stellungnahme verwies der Beschwerdeführer unter Anführung diverser Berichte

auf eine auf Grund seiner Clanzugehörigkeit bestehende Verfolgungsgefahr.

Am 18.01.2024 fand die mündliche Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht statt. Der Beschwerdeführer

erschien in Begleitung seines Rechtsvertreters und wurde unter Beiziehung eines Dolmetschers für die Sprache Somali

zu seiner Identität und Herkunft, den persönlichen Lebensumständen im Herkunftsstaat und zu seinen Gründen für

das Verlassen seines Herkunftsstaates sowie seiner Situation im Fall seiner Rückkehr einvernommen. Der genaue

Verhandlungsverlauf ist der Niederschrift der mündlichen Verhandlung zu entnehmen (OZ 5).

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen:römisch II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen:

1. Feststellungen:

1.1. Zu den persönlichen Verhältnissen und den Fluchtgründen des Beschwerdeführers:

https://www.jusline.at/gesetz/asylg/paragraf/2
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Der volljährige Beschwerdeführer ist Staatsangehöriger Somalias. Seine Identität steht mangels Vorlage

unbedenklicher Identitätsdokumente nicht fest.

Seine Muttersprache ist Somalisch, er ist sunnitischer Moslem und gehört dem Clan der Gabooye, Sub-Clan XXXX an.

Seine Muttersprache ist Somalisch, er ist sunnitischer Moslem und gehört dem Clan der Gabooye, Sub-Clan römisch 40

an.

Er wurde in Somalia in der Region Lower Shabelle, Ort XXXX , geboren und ist dort aufgewachsen. Er wuchs dort bei

seiner Familie, bestehend aus seinen Eltern, drei Schwestern und drei Brüdern auf. Der Beschwerdeführer ist ledig und

hat keine Kinder. Er wurde in Somalia in der Region Lower Shabelle, Ort römisch 40 , geboren und ist dort

aufgewachsen. Er wuchs dort bei seiner Familie, bestehend aus seinen Eltern, drei Schwestern und drei Brüdern auf.

Der Beschwerdeführer ist ledig und hat keine Kinder.

Die Familie des Beschwerdeführers, konkret seine Eltern, drei Schwestern und drei Brüder leben nach wie vor in

Somalia. Er steht in keinem Kontakt zu ihnen.

Da der Beschwerdeführer und dessen Familie dem Minderheitsclan der XXXX angehören, wurde schon dessen Vater

gezwungen, für den Clanältesten „ XXXX “ des dort ansässigen Mehrheitsclans der Hawiye, Subclan „Habr Gedir“ ohne

Entlohnung in der Landwirtschaft zu arbeiten. Nach dessen Verweigerung der Zwangsarbeit wurde er vom Clanältesten

des Mehrheitsclans bzw. seinen Männern massiv misshandelt, ihm ua ein Bein gebrochen, wodurch er in der Folge

arbeitsunfähig wurde. Daraufhin wurde der Beschwerdeführer im Juni 2019 als Minderheitenangehöriger und als

Ersatz für seinen arbeitsunfähigen Vater dazu gezwungen, ohne Entlohnung Arbeiten in der Landwirtschaft des

Clanältesten zu verrichten. Nachdem er sich der aufgetragenen Zwangsarbeit verweigert hatte, wurde er – wie zuvor

sein Vater - von Männern des Clanältesten geschlagen und am Oberarm und Hinterteil verletzt, wobei ihm blutende

Wunden zugefügt wurden, und entkam einer massiveren Verletzung nur durch das Einschreiten zufällig

hinzugekommener Personen. Nachdem der verletzte Beschwerdeführer nach Hause gebracht worden war,

organisierte seine Mutter gemeinsam mit einer ihrer Freundinnen dessen Ausreise. Da der Beschwerdeführer und

dessen Familie dem Minderheitsclan der römisch 40 angehören, wurde schon dessen Vater gezwungen, für den

Clanältesten „ römisch 40 “ des dort ansässigen Mehrheitsclans der Hawiye, Subclan „Habr Gedir“ ohne Entlohnung in

der Landwirtschaft zu arbeiten. Nach dessen Verweigerung der Zwangsarbeit wurde er vom Clanältesten des

Mehrheitsclans bzw. seinen Männern massiv misshandelt, ihm ua ein Bein gebrochen, wodurch er in der Folge

arbeitsunfähig wurde. Daraufhin wurde der Beschwerdeführer im Juni 2019 als Minderheitenangehöriger und als

Ersatz für seinen arbeitsunfähigen Vater dazu gezwungen, ohne Entlohnung Arbeiten in der Landwirtschaft des

Clanältesten zu verrichten. Nachdem er sich der aufgetragenen Zwangsarbeit verweigert hatte, wurde er – wie zuvor

sein Vater - von Männern des Clanältesten geschlagen und am Oberarm und Hinterteil verletzt, wobei ihm blutende

Wunden zugefügt wurden, und entkam einer massiveren Verletzung nur durch das Einschreiten zufällig

hinzugekommener Personen. Nachdem der verletzte Beschwerdeführer nach Hause gebracht worden war,

organisierte seine Mutter gemeinsam mit einer ihrer Freundinnen dessen Ausreise.

Im Falle der Rückkehr des Beschwerdeführers liefe dieser, insbesondere vor dem Hintergrund der individuellen

Vorgeschichte einer bereits verweigerten Zusammenarbeit mit den Männern des Clanältesten in seinem Herkunftsort

und einer deshalb bereits erfolgten Sanktionierung in Form von Misshandlungen Gefahr, von diesem Personenkreis

aufgrund seiner Zugehörigkeit zu einem niederen Clan neuerlich zur Zwangsarbeit gezwungen zu werden, wobei ihm

für den Fall einer Weigerung massive Folgen von hoher Intensität drohen, die von schweren Misshandlungen bis hin

zur Ermordung führen könnten. Staatlicher Schutz besteht für eine solche Bedrohung nicht, der Beschwerdeführer

könnte auch nicht auf ausreichenden Verwandten- bzw. Clanschutz oder ein sonstiges schutzfähiges soziales Netz

zurückgreifen, das ihm Unterstützung bieten könnte.

Die Aufenthaltnahme in einem anderen Landesteil oder zB in Mogadischu ist dem noch jungen Beschwerdeführer

angesichts fehlenden Netzwerkes, Zugehörigkeit zu einer Minderheit, unzureichender Berufsausbildung und der

schlechten allgemeinen Lage, deretwegen dem Beschwerdeführer vom BFA auch bereits subsidiärer Schutz zuerkannt

wurde, nicht möglich:

Er ist gesund und arbeitsfähig.

Der Beschwerdeführer ist in Österreich strafgerichtlich unbescholten.



1.2. Zur Situation im Herkunftsstaat wird Folgendes festgehalten:

Zur allgemeinen Lage in Somalia werden folgende, für das gegenständliche Verfahren relevante Länderfeststellungen

der gegenständlichen Entscheidung zugrunde gelegt (Wiedergabe der relevanten Auszüge des Länderinformationsblatt

der Staatendokumentation vom 08.01.2024, Version 6 COI-CMS):

Sicherheitslage und Situation in den unterschiedlichen Gebieten

Letzte Änderung 2024-01-03 09:48

Zwischen Nord- und Süd-/Zentralsomalia sind gravierende Unterschiede bei den Zahlen zu Gewalttaten zu verzeichnen

(ACLED 2023). Auch das Maß an Kontrolle über bzw. EinJuss auf einzelne Gebiete variiert. Während Somaliland die

meisten der von ihm beanspruchten Teile kontrolliert, wird die Lage über die Kontrolle geringer Teilgebiete von

Puntland von al Shabaab beeinJusst - und in noch geringeren Teilen vom Islamischen Staat in Somalia - während es

hauptsächlich an ClandiLerenzen liegt, wenn Puntland tatsächlich keinen ZugriL auf gewisse Gebiete hat. In Süd-

/Zentralsomalia ist die Situation noch viel komplexer. In Mogadischu und den meisten anderen großen Städten hat al

Shabaab keine Kontrolle, jedoch eine Präsenz. Dahingegen übt al Shabaab über weite Teile des ländlichen Raumes

Kontrolle aus. Zusätzlich gibt es in Süd-/Zentralsomalia große Gebiete, wo unterschiedliche Parteien EinJuss ausüben;

oder die von niemandem kontrolliert werden; oder deren Situation unklar ist (BMLV 1.12.2023).

Laut einer Quelle der FFM Somalia 2023 sind Hargeysa, Berbera, Burco, Garoowe und – in gewissem Maße –

Dhusamareb sichere Städte. Alle anderen Städte variieren demnach von einem Grad zum anderen. Auch Kismayo

selbst ist sicher, aber hin und wieder gibt es Anschläge. Bossaso ist im Allgemeinen sicher, es kommt dort aber zu

gezielten Attentaten. Dies gilt auch für Galkacyo (INGO-F/STDOK/SEM 4.2023). Laut einer weiteren Quelle sind Baidoa,

Jowhar und Belet Weyne diesbezüglich innerhalb des Stadtgebietes wie Kismayo zu bewerten (BMLV 1.12.2023). Laut

einer anderen Quelle sind alle Hauptstädte der Bundesstaaten relativ sicher (UNOFFX/STDOK/SEM 4.2023).

Eine Quelle gibt die Lage mit Stand 23.1.2023 folgendermaßen wieder:

Eine andere Quelle vermittelt ein ähnliches Bild und verortet auch "violent events linked to al Shabaab" für das Jahr

2022:

Süd-/Zentralsomalia, Puntland

Letzte Änderung 2024-01-03 09:48

Die Sicherheitslage bleibt volatil (BS 2022a), mit durchschnittlich 234 sicherheitsrelevanten Vorfällen pro Monat

(Zeitraum Feber-Juni 2023). Insgesamt gab es im Zeitraum 8.2.-7.6.2023 935 Vorfälle, davon 355 mit terroristischem

Hintergrund. Al Shabaab führt immer wieder komplexe AngriLe durch, so etwa am 19. und 22.4. in Bud Bud und

Masagway (Galgaduud) und am 26.5. in Buulo Mareer (Lower Shabelle). U.a. bei SprengstoLanschlägen kommen

Menschen ums Leben oder werden verletzt (UNSC 15.6.2023). Weiterhin führt der KonJikt zu zivilen Todesopfern,

Verletzten und Vertriebenen (ÖBN 11.2022). Im o.g. Zeitraum waren 11 % der davon BetroLenen Zivilisten. Die Zahl an

terroristischen Vorfällen war im ersten Quartal 2023 überdurchschnittlich. Am meisten von Sprengsätzen betroLen

waren in diesem Zeitraum Mogadischu/Benadir, Lower Shabelle, Hiiraan und Lower Juba. Mogadischu wird immer

wieder auch von indirektem Feuer der al Shabaab getroLen (UNSC 15.6.2023). Im Zusammenhang mit der laufenden

OLensive am meisten betroLen sind Middle Shabelle, Mudug, Galgaduud und Hiiraan (ACAPS 17.8.2023; vgl. BMLV

1.12.2023). Die österreichische Botschaft spricht in diesem Zusammenhang von einem bewaLneten KonJikt (ÖBN

11.2022), während das deutsche Auswärtige Amt von Bürgerkrieg und bürgerkriegsähnlichen Zuständen in vielen

Teilen Süd-/Zentralsomalias berichtet (AA 15.5.2023).Die Sicherheitslage bleibt volatil (BS 2022a), mit durchschnittlich

234 sicherheitsrelevanten Vorfällen pro Monat (Zeitraum Feber-Juni 2023). Insgesamt gab es im Zeitraum 8.2.-7.6.2023

935 Vorfälle, davon 355 mit terroristischem Hintergrund. Al Shabaab führt immer wieder komplexe AngriLe durch, so

etwa am 19. und 22.4. in Bud Bud und Masagway (Galgaduud) und am 26.5. in Buulo Mareer (Lower Shabelle). U.a. bei

SprengstoLanschlägen kommen Menschen ums Leben oder werden verletzt (UNSC 15.6.2023). Weiterhin führt der

KonJikt zu zivilen Todesopfern, Verletzten und Vertriebenen (ÖBN 11.2022). Im o.g. Zeitraum waren 11 % der davon

BetroLenen Zivilisten. Die Zahl an terroristischen Vorfällen war im ersten Quartal 2023 überdurchschnittlich. Am



meisten von Sprengsätzen betroLen waren in diesem Zeitraum Mogadischu/Benadir, Lower Shabelle, Hiiraan und

Lower Juba. Mogadischu wird immer wieder auch von indirektem Feuer der al Shabaab getroLen (UNSC 15.6.2023). Im

Zusammenhang mit der laufenden OLensive am meisten betroLen sind Middle Shabelle, Mudug, Galgaduud und

Hiiraan (ACAPS 17.8.2023; vergleiche BMLV 1.12.2023). Die österreichische Botschaft spricht in diesem Zusammenhang

von einem bewaLneten KonJikt (ÖBN 11.2022), während das deutsche Auswärtige Amt von Bürgerkrieg und

bürgerkriegsähnlichen Zuständen in vielen Teilen Süd-/Zentralsomalias berichtet (AA 15.5.2023).

In den vergangenen Jahren wurden OLensiven gegen al Shabaab durchgeführt, die sich zunächst aus militärischer

Sicht als erfolgreich erwiesen haben. Anfängliche territoriale Erfolge bringen aber oft eine weitaus schwierigere

Herausforderung mit sich: die Stabilisierung eroberter Gebiete. Das Versäumnis, befreite Gebiete wirksam zu

stabilisieren, hat wiederholt zum Rückzug von Regierungskräften geführt. Und das Versäumnis, gespaltene

Gemeinschaften zu versöhnen, hat dazu geführt, dass auch in Absenz von al Shabaab neue KonJikte entstehen

konnten. So wurde al Shabaab etwa im Rahmen der Operation Badbaado in Lower Shabelle in den Jahren 2019–2020

aus mehreren Städten vertrieben. Drei Jahre danach kämpft die Bundesregierung aber immer noch darum, die

befreiten Gebiete zu stabilisieren. Hilfsleistungen und staatliche Dienstleistungen bleiben unzureichend und

oberJächlich (Sahan/SWT 4.8.2023). Generell hat es die Bundesregierung nach wie vor nicht geschaLt, die Reichweite

staatlicher Institutionen in Bezug auf die Bereitstellung von Dienstleistungen für Bürger und den Schutz ihres Lebens

und ihres Eigentums über Mogadischu hinaus auszuweiten (BMLV 1.12.2023). Ein Experte merkt allerdings an, dass

sich sowohl die Verwaltung der Bundesregierung als auch die Bundesarmee verbessert haben, und dadurch bei der

Bevölkerung der Widerstandswille gegen al Shabaab gewachsen ist (AQ21 11.2023).

ATMIS hält in Kooperation mit der somalischen Armee, regionalen Sicherheitskräften sowie mit regionalen und lokalen

Milizen die Kontrolle über die seit 2012 eroberten Gebiete (BS 2022a). Die somalische Regierung und ATMIS können

keinen Schutz vor allgemeiner oder terroristischer Kriminalität im Land garantieren (AA 20.10.2023).

Generell ist die Regierung nicht in der Lage für Sicherheit zu sorgen. Dafür ist sie in erster Linie auf ATMIS, aber auch

auf Unterstützung anderer Staaten angewiesen (BMLV 9.2.2023; vgl. BS 2022a). Dabei wurde ATMIS im Juni 2023 um

2.000 Mann reduziert, die nächste Truppenreduktion um 3.000 Mann steht mit Ende Dezember 2023 an. Die

Ausbildung neuer Soldaten für die Bundesarmee machte 2023 gute Fortschritte, es mussten aber auch hohe Verluste

hingenommen werden. Das größte Problem derzeit ist neben der Truppenstärke die fehlende Ausrüstung (schwere

WaLen, Luftkomponente, etc.) (BMLV 1.12.2023). Nach Angaben einer Quelle der FFM Somalia 2023 ist das Szenario,

wonach al Shabaab bei einem Abzug von ATMIS das Land übernimmt, nicht mehr plausibel (IO-D/STDOK/SEM 4.2023).

Auch eine weitere Quelle gibt an, dass die Bundeskräfte nach einem Abzug von ATMIS nicht kollabieren werden, und al

Shabaab nicht nach Mogadischu zurückkehren wird (Think/STDOK/SEM 4.2023). Eine weitere Quelle erklärt, dass es für

al Shabaab nun sehr schwer geworden ist, die Bundesregierung zu überrennen (AQ21 11.2023). Eine andere Quelle

erklärt, dass nur bei völligem Wegfall jeglicher externen Unterstützung der Fall eintreten könnte, dass die

Bundesregierung zusammenbricht (BMLV 1.12.2023).Generell ist die Regierung nicht in der Lage für Sicherheit zu

sorgen. Dafür ist sie in erster Linie auf ATMIS, aber auch auf Unterstützung anderer Staaten angewiesen (BMLV

9.2.2023; vergleiche BS 2022a). Dabei wurde ATMIS im Juni 2023 um 2.000 Mann reduziert, die nächste

Truppenreduktion um 3.000 Mann steht mit Ende Dezember 2023 an. Die Ausbildung neuer Soldaten für die

Bundesarmee machte 2023 gute Fortschritte, es mussten aber auch hohe Verluste hingenommen werden. Das größte

Problem derzeit ist neben der Truppenstärke die fehlende Ausrüstung (schwere WaLen, Luftkomponente, etc.) (BMLV

1.12.2023). Nach Angaben einer Quelle der FFM Somalia 2023 ist das Szenario, wonach al Shabaab bei einem Abzug

von ATMIS das Land übernimmt, nicht mehr plausibel (IO-D/STDOK/SEM 4.2023). Auch eine weitere Quelle gibt an,

dass die Bundeskräfte nach einem Abzug von ATMIS nicht kollabieren werden, und al Shabaab nicht nach Mogadischu

zurückkehren wird (Think/STDOK/SEM 4.2023). Eine weitere Quelle erklärt, dass es für al Shabaab nun sehr schwer

geworden ist, die Bundesregierung zu überrennen (AQ21 11.2023). Eine andere Quelle erklärt, dass nur bei völligem

Wegfall jeglicher externen Unterstützung der Fall eintreten könnte, dass die Bundesregierung zusammenbricht (BMLV

1.12.2023).

Macawiisley-OLensive: Gegen Ende der Amtsperiode von Ex-Präsident Farmaajo war al Shabaab stärker denn je

(Bryden/TEL 8.11.2021). Insgesamt konnte die Gruppe unter Ausnutzung der politischen Instabilität im Jahr 2021 in

Galmudug, HirShabelle, Jubaland und dem SWS sogar Geländegewinne erzielen (HIPS 8.2.2022). Die Situation war

lange Zeit statisch (THLSC 20.3.2023). Doch seit dem Amtsantritt des neuen Präsidenten im Mai 2022 und dem



Beschluss der USA, wieder Truppen in Somalia zu stationieren, haben die militärischen Operationen gegen al Shabaab

zugenommen (UNSC 10.10.2022). Die im August 2022 begonnene neue OLensive baut auf die gestiegene

Unzufriedenheit bzw. Entfremdung der Lokalbevölkerung in einigen Gebieten Zentralsomalias mit al Shabaab. Die

Gruppe hat lokale Clans genötigt, Buben zu übergeben, hat trotz der anhaltenden Dürre weiterhin Steuern

eingetrieben, hat zu gewaltsamen Maßnahmen und Kollektivstrafen gegriLen (ICG 21.3.2023) und lokale Clans

gezwungen, der Gruppe Frauen und Mädchen zuzuführen. Letztendlich hat sich al Shabaab im Zuge der Dürre als

wenig hilfreich erwiesen (Sahan/SWT 23.9.2022).

Mehrere Subclans Zentralsomalias haben al Shabaab schon zuvor Widerstand geleistet (ICG 21.3.2023) - laut einer

Quelle der FFM Somalia 2023 bereits ab 2018 (Researcher/STDOK/SEM 4.2023). Manche Clans haben später aber

Abkommen mit al Shabaab geschlossen, was zu einer Form der Koexistenz geführt hat. So wurde al Shabaab etwa bei

den Hawiye / Habr Gedir / Saleban, die in Galmudug leben, toleriert. Aufgrund der politischen Streitigkeiten in

Mogadischu konnte al Shabaab in Zentralsomalia expandieren. 2019 forderte die Gruppe junge männliche Rekruten.

Dies war für die streng im SuUsmus verankerten Saleban zuviel. Die Verweigerung der Rekrutierungen stieß eine

KonJiktspirale an (ICG 21.3.2023), lokale (Clan-)Milizen, die Macawiisley, begannen eine Revolte gegen al Shabaab

(Sahan/SWT 23.9.2022). Als Letztere den Hauptort der Saleban, Baxdo, im Juni 2022 angriL, töteten Saleban-Milizen

schätzungsweise 70 Kämpfer der al Shabaab. Ein anderes Beispiel sind die Hawiye / Hawadle in Hiiraan, die nie gute

Beziehungen zu al Shabaab hatten. Als Letztere 2021 die Straße von Belet Weyne nach Galmudug unterbrach, und

Belet Weyne damit von mehreren Seiten abgeschnitten war, wuchs der Zorn der Lokalbevölkerung (ICG 21.3.2023). Die

Unterdrückung der Hawadle und anderer Clans durch al Shabaab bildete also das Rückgrat der erfolgreichen OLensive

(Sahan/SWT 13.9.2023).

Während vorherige OLensiven immer von ATMIS bzw. AMISOM geführt worden waren, handelte es sich dieses Mal um

eine somalische OLensive. An der Spitze des Kampfes standen die Macawiisley. Sie kennen das Terrain und die

Bevölkerung und sind motiviert für ihr eigenes Gebiet zu kämpfen (Economist 3.11.2022; vgl. Sahan/SWT 4.8.2023, ICG

21.3.2023). Diese lokalen Milizen, die von den UN "community defence forces" genannt werden (UNSC 15.6.2023) und

die sich v.a. aus Hawiye zusammensetzen, haben in ihrem Kampf gegen al Shabaab die Bundesregierung um Hilfe

gerufen (Detsch/FP 23.8.2023). Nach anderen Angaben wurde die erfolgreiche OLensive der Clans von der

Bundesregierung mehr oder weniger "gekapert" (Researcher/STDOK/SEM 4.2023). Die Bundesarmee bot und bietet

den Macawiisley Aufklärung, Informationen und Versorgung, ATMIS und die USA sowie türkische Drohnen geben

Luftunterstützung (Economist 3.11.2022; vgl. ICG 21.3.2023, Researcher/STDOK/SEM 4.2023, IO-D/STDOK/SEM 4.2023);

u.a. kamen auch die Spezialeinheiten Danaab und Gorgor zum Einsatz (IO-D/STDOK/SEM 4.2023).Während vorherige

OLensiven immer von ATMIS bzw. AMISOM geführt worden waren, handelte es sich dieses Mal um eine somalische

OLensive. An der Spitze des Kampfes standen die Macawiisley. Sie kennen das Terrain und die Bevölkerung und sind

motiviert für ihr eigenes Gebiet zu kämpfen (Economist 3.11.2022; vergleiche Sahan/SWT 4.8.2023, ICG 21.3.2023).

Diese lokalen Milizen, die von den UN "community defence forces" genannt werden (UNSC 15.6.2023) und die sich v.a.

aus Hawiye zusammensetzen, haben in ihrem Kampf gegen al Shabaab die Bundesregierung um Hilfe gerufen

(Detsch/FP 23.8.2023). Nach anderen Angaben wurde die erfolgreiche OLensive der Clans von der Bundesregierung

mehr oder weniger "gekapert" (Researcher/STDOK/SEM 4.2023). Die Bundesarmee bot und bietet den Macawiisley

Aufklärung, Informationen und Versorgung, ATMIS und die USA sowie türkische Drohnen geben Luftunterstützung

(Economist 3.11.2022; vergleiche ICG 21.3.2023, Researcher/STDOK/SEM 4.2023, IO-D/STDOK/SEM 4.2023); u.a. kamen

auch die Spezialeinheiten Danaab und Gorgor zum Einsatz (IO-D/STDOK/SEM 4.2023).

Jedenfalls befand sich al Shabaab in der Defensive. Koordinierte Bundes- und regionale Kräfte eroberten zusammen

mit den Macawiisley rasch Teile des von al Shabaab kontrollierten Territoriums, darunter mehrere Städte und wichtige

Routen (Sahan/SWT 7.6.2023). Es konnten die größten territorialen Gewinne seit Mitte der 2010er-Jahre erzielt werden.

Bundesarmee und lokale Milizen haben al Shabaab aus signiUkanten Teilen Zentralsomalias vertrieben (ICG 21.3.2023;

vgl. Economist 3.11.2022, Sahan/SWT 13.9.2023). Die OLensive wird als größter Erfolg seit der vollständigen Einnahme

von Mogadischu im Jahr 2011 erachtet (Detsch/FP 23.8.2023). Die Gebietsgewinne wurden in der ersten Phase der

OLensive - bis etwa Jänner 2023 - erzielt. Al Shabaab wurde aus mehreren Gebieten in den Regionen Middle Shabelle,

Hiiraan, Galgaduud und Mudug vertrieben und verlor die Kontrolle über mehrere strategische Städte wie die

Hafenstadt Xaradheere (Mudug), Ceel Dheere, Adan Yabaal (BBC 15.6.2023; vgl. ICG 21.3.2023), Galcad und Runirgod

(Galgaduud und Middle Shabelle). Diese Städte wurden fast 15 Jahre lang von al Shabaab kontrolliert und leisteten



einen erheblichen Beitrag zu ihren Finanzen (BBC 15.6.2023). Zudem verlor die Gruppe die Kontrolle über Orte wie

Tedan, Rage Ceele, Gulane, Darusalaam und Mabah (Sahan/SWT 15.9.2023). Insgesamt hat die Bundesregierung mehr

als 100 Orte einnehmen können (ACLED 15.9.2023) - insgesamt ein Drittel des Gebietes der Gruppe (VOA/Maruf

28.3.2023). Während früher vorwiegend Städte erobert wurden, hat man diesmal außerdem versucht, al Shabaab auch

aus dem Zwischengelände zu vertreiben (BBC 15.6.2023). Die Möglichkeit dazu war durch die Teilnahme von

Clanmilizen und Ältesten gegeben (Sahan/SWT 4.8.2023).Jedenfalls befand sich al Shabaab in der Defensive.

Koordinierte Bundes- und regionale Kräfte eroberten zusammen mit den Macawiisley rasch Teile des von al Shabaab

kontrollierten Territoriums, darunter mehrere Städte und wichtige Routen (Sahan/SWT 7.6.2023). Es konnten die

größten territorialen Gewinne seit Mitte der 2010er-Jahre erzielt werden. Bundesarmee und lokale Milizen haben al

Shabaab aus signiUkanten Teilen Zentralsomalias vertrieben (ICG 21.3.2023; vergleiche Economist 3.11.2022,

Sahan/SWT 13.9.2023). Die OLensive wird als größter Erfolg seit der vollständigen Einnahme von Mogadischu im Jahr

2011 erachtet (Detsch/FP 23.8.2023). Die Gebietsgewinne wurden in der ersten Phase der OLensive - bis etwa Jänner

2023 - erzielt. Al Shabaab wurde aus mehreren Gebieten in den Regionen Middle Shabelle, Hiiraan, Galgaduud und

Mudug vertrieben und verlor die Kontrolle über mehrere strategische Städte wie die Hafenstadt Xaradheere (Mudug),

Ceel Dheere, Adan Yabaal (BBC 15.6.2023; vergleiche ICG 21.3.2023), Galcad und Runirgod (Galgaduud und Middle

Shabelle). Diese Städte wurden fast 15 Jahre lang von al Shabaab kontrolliert und leisteten einen erheblichen Beitrag

zu ihren Finanzen (BBC 15.6.2023). Zudem verlor die Gruppe die Kontrolle über Orte wie Tedan, Rage Ceele, Gulane,

Darusalaam und Mabah (Sahan/SWT 15.9.2023). Insgesamt hat die Bundesregierung mehr als 100 Orte einnehmen

können (ACLED 15.9.2023) - insgesamt ein Drittel des Gebietes der Gruppe (VOA/Maruf 28.3.2023). Während früher

vorwiegend Städte erobert wurden, hat man diesmal außerdem versucht, al Shabaab auch aus dem Zwischengelände

zu vertreiben (BBC 15.6.2023). Die Möglichkeit dazu war durch die Teilnahme von Clanmilizen und Ältesten gegeben

(Sahan/SWT 4.8.2023).

Die Gruppierung der al Shabaab in Galmudug und Hiiraan wurde von jener im Süden getrennt (IO-D/STDOK/SEM

4.2023; vgl. Sahan/STDOK/SEM 4.2023). Zudem hält al Shabaab derzeit keine Räume oder Orte mehr an der Küste in

Galmudug oder HirShabelle, allerdings wird diese auch nicht lückenlos von der Regierung kontrolliert (BMLV

1.12.2023). Trotzdem ist dies hinsichtlich von WaLenlieferungen aus dem Jemen und dem Iran von Bedeutung

(Researcher/STDOK/SEM 4.2023). Durch die Gebietsgewinne seitens der Regierung wurde al Shabaab von lukrativen

Handelsrouten abgedrängt (Economist 3.11.2022). Die Gruppe kann nun teilweise nicht mehr einfach aus dem

ländlichen Raum heraus zu Hauptrouten vordringen und diese blockieren oder Konvois angreifen. Insgesamt wurde

die Zahl an AngriLen reduziert: Al Shabaab selbst hat angegeben, im Zeitraum Oktober 2022 bis Jänner 2023 monatlich

durchschnittlich 153 Anschläge und AngriLe durchgeführt zu haben; im Zeitraum Feber bis April 2023 waren es

demnach hingegen durchschnittlich nur 104 (BBC 15.6.2023). Für den Zeitraum Juli-Oktober 2023 werden folgende

Zahlen für Süd-/Zentralsomalia angegeben: 150 Gefechte und 60 Vorfälle mit SprengstoL monatlich. Im November gab

es aufgrund der Regenfälle einen merklichen Rückgang von 50 % (BMLV 1.12.2023).Die Gruppierung der al Shabaab in

Galmudug und Hiiraan wurde von jener im Süden getrennt (IO-D/STDOK/SEM 4.2023; vergleiche Sahan/STDOK/SEM

4.2023). Zudem hält al Shabaab derzeit keine Räume oder Orte mehr an der Küste in Galmudug oder HirShabelle,

allerdings wird diese auch nicht lückenlos von der Regierung kontrolliert (BMLV 1.12.2023). Trotzdem ist dies

hinsichtlich von WaLenlieferungen aus dem Jemen und dem Iran von Bedeutung (Researcher/STDOK/SEM 4.2023).

Durch die Gebietsgewinne seitens der Regierung wurde al Shabaab von lukrativen Handelsrouten abgedrängt

(Economist 3.11.2022). Die Gruppe kann nun teilweise nicht mehr einfach aus dem ländlichen Raum heraus zu

Hauptrouten vordringen und diese blockieren oder Konvois angreifen. Insgesamt wurde die Zahl an AngriLen

reduziert: Al Shabaab selbst hat angegeben, im Zeitraum Oktober 2022 bis Jänner 2023 monatlich durchschnittlich 153

Anschläge und AngriLe durchgeführt zu haben; im Zeitraum Feber bis April 2023 waren es demnach hingegen

durchschnittlich nur 104 (BBC 15.6.2023). Für den Zeitraum Juli-Oktober 2023 werden folgende Zahlen für Süd-

/Zentralsomalia angegeben: 150 Gefechte und 60 Vorfälle mit SprengstoL monatlich. Im November gab es aufgrund

der Regenfälle einen merklichen Rückgang von 50 % (BMLV 1.12.2023).

Eine Darstellung der Offensive mit Stand 9.4.2023:

Operation Black Lion (OBL): Die sogenannte Frontline States Task Force ist eine regionale Initiative von Nachbarstaaten

Somalias. Diese ist mit ATMIS übereingekommen, die Zusammenarbeit im Kampf gegen al Shabaab zu verstärken



(ATMIS 6.8.2023; vgl. GO 9.8.2023). Am 1.2.2023 verkündeten der somalische Präsident und die sogenannten

"Frontstaaten" (Kenia, Äthiopien, Dschibuti) eine Einigung zur Entsendung zusätzlicher Truppen dieser Länder. Damit

hätte die von der Regierung geplante OBL unterstützt werden sollen (Sahan/SWT 3.7.2023; vgl. UNSC 15.6.2023). Diese

sollte sich auf Jubaland und insbesondere auf Middle Juba konzentrieren. In der Vergangenheit ging es maßgeblich um

die Eindämmung von al Shabaab; im Raumen von OBL steht deren Vernichtung im Vordergrund (GO 9.8.2023; vgl.

Detsch/FP 23.8.2023). Al Shabaab soll so weit dezimiert bzw. ihr die relevanten Unanziellen Pfründe ausgetrocknet

werden, dass die Gruppe für Somalia und die Nachbarstaaten keine Gefahr mehr darstellt. Damit soll gleichzeitig der

Abzug von ATMIS ermöglicht werden (ATMIS 6.8.2023; vgl. IO-D/STDOK/SEM 4.2023). Die Regierung versucht, für OBL

ein gemeinsames Kommando von Bund und Bundesstaaten einzurichten (GN 28.8.2023).Operation Black Lion (OBL):

Die sogenannte Frontline States Task Force ist eine regionale Initiative von Nachbarstaaten Somalias. Diese ist mit

ATMIS übereingekommen, die Zusammenarbeit im Kampf gegen al Shabaab zu verstärken (ATMIS 6.8.2023; vergleiche

GO 9.8.2023). Am 1.2.2023 verkündeten der somalische Präsident und die sogenannten "Frontstaaten" (Kenia,

Äthiopien, Dschibuti) eine Einigung zur Entsendung zusätzlicher Truppen dieser Länder. Damit hätte die von der

Regierung geplante OBL unterstützt werden sollen (Sahan/SWT 3.7.2023; vergleiche UNSC 15.6.2023). Diese sollte sich

auf Jubaland und insbesondere auf Middle Juba konzentrieren. In der Vergangenheit ging es maßgeblich um die

Eindämmung von al Shabaab; im Raumen von OBL steht deren Vernichtung im Vordergrund (GO 9.8.2023; vergleiche

Detsch/FP 23.8.2023). Al Shabaab soll so weit dezimiert bzw. ihr die relevanten Unanziellen Pfründe ausgetrocknet

werden, dass die Gruppe für Somalia und die Nachbarstaaten keine Gefahr mehr darstellt. Damit soll gleichzeitig der

Abzug von ATMIS ermöglicht werden (ATMIS 6.8.2023; vergleiche IO-D/STDOK/SEM 4.2023). Die Regierung versucht, für

OBL ein gemeinsames Kommando von Bund und Bundesstaaten einzurichten (GN 28.8.2023).

Tatsächlich waren bis Anfang Juli 2023 hinsichtlich einer neuen OLensive kaum Fortschritte zu beobachten (Sahan/SWT

3.7.2023), die Frontlinie verblieb für Monate statisch (Sahan/STDOK/SEM 4.2023), "they took a break" (IO-D/STDOK/SEM

4.2023). Der tatsächliche Zeithorizont für künftige OLensiven ist ungewiss (BMLV 14.9.2023; vgl. Sahan/SWT 1.9.2023).

Somalia hat sich diesbezüglich von den Nachbarstaaten abhängig gemacht (AQ21 11.2023). Es bleibt unklar, ob Kenia,

Äthiopien und Dschibuti – wie im Jänner 2023 vereinbart – tatsächlich zusätzliche Truppen für eine nächste Phase der

OLensive entsenden werden (GN 28.8.2023; vgl. IO-D/STDOK/SEM 4.2023). Dschibuti hat bereits erklärt, nur mit

Material und Gerät unterstützen zu wollen. Kenia wird Truppen keinesfalls östlich des Juba einsetzen und nur

mitmachen, wenn Äthiopien dies auch tut; Äthiopien wiederum kann aufgrund der internen Probleme u.U. gar keine

Truppen freimachen (BMLV 14.9.2023; vgl. Sahan/SWT 1.9.2023). Zudem sind die Clans am Juba in Südsomalia weniger

organisiert, schlechter bewaLnet und auch in geringerem Maße bereit, den Kampf gegen al Shabaab aufzunehmen

(Detsch/FP 23.8.2023; vgl. ICG 21.3.2023, Economist 3.11.2022). Viele dieser Clans beUnden sich tendenziell auf der

Seite von al Shabaab - wenn auch teils durch Nötigung (IO-D/STDOK/SEM 4.2023). In diesem Sinne ist die

Regionalregierung auch weitaus weniger bereit, die Clans im selben Maß zu bewaLnen, wie dies in HirShabelle oder

Galmudug der Fall war (BMLV 1.12.2023). Die Kräfte im SWS sind zu schwach, um eine OLensive führen zu können. Ein

Experte erklärt, dass eine neue OLensive bei gleichzeitigem AuLüllen von durch ATMIS geräumten Stützpunkten auf

keinen Fall möglich sein wird. Neu aufgestellte Brigaden der Bundesarmee sind qualitativ nicht in der Lage, sich gegen

al Shabaab zu verteidigen. Folglich kann OBL in Südsomalia erst stattUnden, wenn die OLensive in Zentralsomalia

beendet und al Shabaab dort besiegt ist (BMLV 14.9.2023).Tatsächlich waren bis Anfang Juli 2023 hinsichtlich einer

neuen OLensive kaum Fortschritte zu beobachten (Sahan/SWT 3.7.2023), die Frontlinie verblieb für Monate statisch

(Sahan/STDOK/SEM 4.2023), "they took a break" (IO-D/STDOK/SEM 4.2023). Der tatsächliche Zeithorizont für künftige

OLensiven ist ungewiss (BMLV 14.9.2023; vergleiche Sahan/SWT 1.9.2023). Somalia hat sich diesbezüglich von den

Nachbarstaaten abhängig gemacht (AQ21 11.2023). Es bleibt unklar, ob Kenia, Äthiopien und Dschibuti – wie im Jänner

2023 vereinbart – tatsächlich zusätzliche Truppen für eine nächste Phase der OLensive entsenden werden (GN

28.8.2023; vergleiche IO-D/STDOK/SEM 4.2023). Dschibuti hat bereits erklärt, nur mit Material und Gerät unterstützen

zu wollen. Kenia wird Truppen keinesfalls östlich des Juba einsetzen und nur mitmachen, wenn Äthiopien dies auch tut;

Äthiopien wiederum kann aufgrund der internen Probleme u.U. gar keine Truppen freimachen (BMLV 14.9.2023;

vergleiche Sahan/SWT 1.9.2023). Zudem sind die Clans am Juba in Südsomalia weniger organisiert, schlechter

bewaLnet und auch in geringerem Maße bereit, den Kampf gegen al Shabaab aufzunehmen (Detsch/FP 23.8.2023;

vergleiche ICG 21.3.2023, Economist 3.11.2022). Viele dieser Clans beUnden sich tendenziell auf der Seite von al

Shabaab - wenn auch teils durch Nötigung (IO-D/STDOK/SEM 4.2023). In diesem Sinne ist die Regionalregierung auch

weitaus weniger bereit, die Clans im selben Maß zu bewaLnen, wie dies in HirShabelle oder Galmudug der Fall war



(BMLV 1.12.2023). Die Kräfte im SWS sind zu schwach, um eine OLensive führen zu können. Ein Experte erklärt, dass

eine neue OLensive bei gleichzeitigem AuLüllen von durch ATMIS geräumten Stützpunkten auf keinen Fall möglich

sein wird. Neu aufgestellte Brigaden der Bundesarmee sind qualitativ nicht in der Lage, sich gegen al Shabaab zu

verteidigen. Folglich kann OBL in Südsomalia erst stattUnden, wenn die OLensive in Zentralsomalia beendet und al

Shabaab dort besiegt ist (BMLV 14.9.2023).

Trend: Nach den Erfolgen der Macawiisley-OLensive hat man es wieder nicht geschaLt, erobertes Gebiet ausreichend

abzusichern. Dort wo die Bundesarmee in Richtung neuer Ziele abgerückt ist, konnte al Shabaab teils schnell wieder an

EinJuss gewinnen (Sahan 22.3.2023). Ein Grund dafür ist das Fehlen von Darawish-Kräften, die mit lokalen

Gegebenheiten und der Lokalbevölkerung vertraut sind (Sahan 22.3.2023; vgl. Sahan/SWT 9.8.2023, INGO-

C/STDOK/SEM 4.2023). Generell stehen keine bzw. zu wenige leistungsfähige und verlässliche Truppen zur Verfügung,

um diese Orte zu halten, wenn die AngriLstruppen weiterziehen (BMLV 1.12.2023). Die Macawiisley erfüllen eine

wichtige Hilfsfunktion, man kann sich jedoch nicht darauf verlassen, dass sie als wirksame Haltetruppe in neu

eroberten Gebieten dienen (Sahan/SWT 9.8.2023). Zudem könnten sie sich selbst zum Problem entwickeln: Sie sind

schwer zu kontrollieren (IO-D/STDOK/SEM 4.2023) und können jahrelang schwelende ClankonJikte befeuern (INGO-

C/STDOK/SEM 4.2023).Trend: Nach den Erfolgen der Macawiisley-OLensive hat man es wieder nicht geschaLt,

erobertes Gebiet ausreichend abzusichern. Dort wo die Bundesarmee in Richtung neuer Ziele abgerückt ist, konnte al

Shabaab teils schnell wieder an EinJuss gewinnen (Sahan 22.3.2023). Ein Grund dafür ist das Fehlen von Darawish-

Kräften, die mit lokalen Gegebenheiten und der Lokalbevölkerung vertraut sind (Sahan 22.3.2023; vergleiche

Sahan/SWT 9.8.2023, INGO-C/STDOK/SEM 4.2023). Generell stehen keine bzw. zu wenige leistungsfähige und

verlässliche Truppen zur Verfügung, um diese Orte zu halten, wenn die AngriLstruppen weiterziehen (BMLV

1.12.2023). Die Macawiisley erfüllen eine wichtige Hilfsfunktion, man kann sich jedoch nicht darauf verlassen, dass sie

als wirksame Haltetruppe in neu eroberten Gebieten dienen (Sahan/SWT 9.8.2023). Zudem könnten sie sich selbst zum

Problem entwickeln: Sie sind schwer zu kontrollieren (IO-D/STDOK/SEM 4.2023) und können jahrelang schwelende

Clankonflikte befeuern (INGO-C/STDOK/SEM 4.2023).

Gleichzeitig ist es kontraproduktiv, al Shabaab nur mit militärischer Gewalt zu bekämpfen, weil die Gruppe in vielen

Bereichen als Pseudostaat agiert. Da al Shabaab nämlich Güter und Dienste zur Verfügung stellt, besteht nach

AngriLen auf die Gruppe die Gefahr, dass lebenswichtige Hilfe und öLentliche Dienste gestört und dadurch vulnerable

Gemeinschaften im Stich gelassen werden (Rollins/HIR 27.3.2023). Zudem kennen viele Menschen dort kein anderes

System, als jenes von al Shabaab. Viele erachteten die Gruppe als Befreier. Sie haben so lange unter al Shabaab gelebt,

dass es großer Anstrengungen bedarf, um die Gehirnwäsche rückgängig zu machen und eine Akzeptanz der neuen

Verhältnisse zu erlangen. Doch das geschieht nicht automatisch, es braucht dafür die Zurverfügungstellung gewisser

Dienste (DIPL-X/STDOK/SEM 4.2023). Tatsächlich gibt es keine Kapazitäten, um die befreiten Gebiete zu administrieren

(IO-D/STDOK/SEM 4.2023; vgl. DIPL-X/STDOK/SEM 4.2023, Sahan/STDOK/SEM 4.2023), und man hat es versäumt, eine

adäquate Verwaltung für neu eingenommene Gebiete vorzubereiten (AQ21 11.2023). Vor Ort gibt es entweder

überhaupt keine Verwaltungsstrukturen mehr oder aber eine rudimentäre Verwaltung über die Clans

(Sahan/STDOK/SEM 4.2023). Vielen Gemeinden, die "befreit" worden sind, werden keine sinnvollen grundlegenden

Dienstleistungen zur Verfügung gestellt. Die Bundesarmee hat zwar eine Versorgung mit Wasser und Lebensmitteln

aufgebaut – dies aber zusätzlich zu ihrer bereits bestehenden Doppelfunktion, nämlich Gebiete zu räumen und zu

halten (Sahan/SWT 9.8.2023). So geben mehrere Quellen der FFM Somalia 2023 an, dass das Hauptproblem der

OLensive die Nachhaltigkeit ist (IO-D/STDOK/SEM 4.2023; vgl. Researcher/STDOK/SEM 4.2023, UNOFFX/STDOK/SEM

4.2023, DIPL-X/STDOK/SEM 4.2023). Die neu befreiten Gebiete brauchen Stabilität (Sahan/STDOK/SEM 4.2023). Die

Menschen dort brauchen Rechtsstaatlichkeit, Wasser, Infrastruktur, medizinische Versorgung, Lehrer - zumindest all

das, was zuvor von al Shabaab geboten worden ist (IO-D/STDOK/SEM 4.2023; vgl. DIPL-X/STDOK/SEM 4.2023). Bei

einem Vakuum und ohne funktionierende Verwaltung (Sahan/STDOK/SEM 4.2023) sowie einer Überdehnung der

Regierungskräfte kann al Shabaab bald wieder Raum gewinnen (INGO-C/STDOK/SEM 4.2023). Doch auch bis etwas

aufgebaut werden kann, müssen die Gebiete gehalten werden (DIPL-X/STDOK/SEM 4.2023). Gleichzeitig ist es

kontraproduktiv, al Shabaab nur mit militärischer Gewalt zu bekämpfen, weil die Gruppe in vielen Bereichen als

Pseudostaat agiert. Da al Shabaab nämlich Güter und Dienste zur Verfügung stellt, besteht nach AngriLen auf die

Gruppe die Gefahr, dass lebenswichtige Hilfe und öLentliche Dienste gestört und dadurch vulnerable Gemeinschaften

im Stich gelassen werden (Rollins/HIR 27.3.2023). Zudem kennen viele Menschen dort kein anderes System, als jenes

von al Shabaab. Viele erachteten die Gruppe als Befreier. Sie haben so lange unter al Shabaab gelebt, dass es großer



Anstrengungen bedarf, um die Gehirnwäsche rückgängig zu machen und eine Akzeptanz der neuen Verhältnisse zu

erlangen. Doch das geschieht nicht automatisch, es braucht dafür die Zurverfügungstellung gewisser Dienste (DIPL-

X/STDOK/SEM 4.2023). Tatsächlich gibt es keine Kapazitäten, um die befreiten Gebiete zu administrieren (IO-

D/STDOK/SEM 4.2023; vergleiche DIPL-X/STDOK/SEM 4.2023, Sahan/STDOK/SEM 4.2023), und man hat es versäumt,

eine adäquate Verwaltung für neu eingenommene Gebiete vorzubereiten (AQ21 11.2023). Vor Ort gibt es entweder

überhaupt keine Verwaltungsstrukturen mehr oder aber eine rudimentäre Verwaltung über die Clans

(Sahan/STDOK/SEM 4.2023). Vielen Gemeinden, die "befreit" worden sind, werden keine sinnvollen grundlegenden

Dienstleistungen zur Verfügung gestellt. Die Bundesarmee hat zwar eine Versorgung mit Wasser und Lebensmitteln

aufgebaut – dies aber zusätzlich zu ihrer bereits bestehenden Doppelfunktion, nämlich Gebiete zu räumen und zu

halten (Sahan/SWT 9.8.2023). So geben mehrere Quellen der FFM Somalia 2023 an, dass das Hauptproblem der

OLensive die Nachhaltigkeit ist (IO-D/STDOK/SEM 4.2023; vergleiche Researcher/STDOK/SEM 4.2023,

UNOFFX/STDOK/SEM 4.2023, DIPL-X/STDOK/SEM 4.2023). Die neu befreiten Gebiete brauchen Stabilität

(Sahan/STDOK/SEM 4.2023). Die Menschen dort brauchen Rechtsstaatlichkeit, Wasser, Infrastruktur, medizinische

Versorgung, Lehrer - zumindest all das, was zuvor von al Shabaab geboten worden ist (IO-D/STDOK/SEM 4.2023;

vergleiche DIPL-X/STDOK/SEM 4.2023). Bei einem Vakuum und ohne funktionierende Verwaltung (Sahan/STDOK/SEM

4.2023) sowie einer Überdehnung der Regierungskräfte kann al Shabaab bald wieder Raum gewinnen (INGO-

C/STDOK/SEM 4.2023). Doch auch bis etwas aufgebaut werden kann, müssen die Gebiete gehalten werden (DIPL-

X/STDOK/SEM 4.2023).

Nach anderen Angaben tut die Regierung ihr bestes, um die Bevölkerung zumindest in einigen Gebieten mit

Medikamenten und Nahrungsmittelhilfe zu versorgen (INGO-C/STDOK/SEM 4.2023). Laut einer weiteren Quelle hat die

Regierung verstanden, dass sie nicht alleine mit militärischen Mitteln gewinnen kann (GO 25.8.2023). Sie stützt sich bei

ihrer OLensive daher wesentlich auf Clans, um die Unterstützung lokaler Gemeinden zu mobilisieren (GO 25.8.2023;

vgl. ACAPS 17.8.2023). Zudem werden Gemeinden und Älteste eingebunden, und es wird versucht, grundlegende

Dienste zur Verfügung zu stellen (GO 25.8.2023). So wurde etwa in Galmudug ein Programm zur Rehabilitierung von

Schulen in neu eroberten Gebieten eingerichtet, die Städte Ceel Dheere, Galcad und Xaradheere stehen dabei im

Fokus (Halqabsi 27.8.2023). In wichtigen Orten, wie Adan Yabaal (Middle Shabelle) und Maxaas (Hiiraan) gibt es

Stabilisierungsmaßnahmen (z.B. Installation von Solarleuchten, Bau von Verwaltungsgebäuden), in anderen neu

eingenommenen Gebieten, darunter Xaradheere und Ceel Dheere (Galgaduud), Verteilung von Hilfsgütern und

Wassertransporte (UNSC 15.6.2023).Nach anderen Angaben tut die Regierung ihr bestes, um die Bevölkerung

zumindest in einigen Gebieten mit Medikamenten und Nahrungsmittelhilfe zu versorgen (INGO-C/STDOK/SEM 4.2023).

Laut einer weiteren Quelle hat die Regierung verstanden, dass sie nicht alleine mit militärischen Mitteln gewinnen kann

(GO 25.8.2023). Sie stützt sich bei ihrer OLensive daher wesentlich auf Clans, um die Unterstützung lokaler Gemeinden

zu mobilisieren (GO 25.8.2023; vergleiche ACAPS 17.8.2023). Zudem werden Gemeinden und Älteste eingebunden, und

es wird versucht, grundlegende Dienste zur Verfügung zu stellen (GO 25.8.2023). So wurde etwa in Galmudug ein

Programm zur Rehabilitierung von Schulen in neu eroberten Gebieten eingerichtet, die Städte Ceel Dheere, Galcad und

Xaradheere stehen dabei im Fokus (Halqabsi 27.8.2023). In wichtigen Orten, wie Adan Yabaal (Middle Shabelle) und

Maxaas (Hiiraan) gibt es Stabilisierungsmaßnahmen (z.B. Installation von Solarleuchten, Bau von

Verwaltungsgebäuden), in anderen neu eingenommenen Gebieten, darunter Xaradheere und Ceel Dheere

(Galgaduud), Verteilung von Hilfsgütern und Wassertransporte (UNSC 15.6.2023).

Die Beziehungen der Bundesregierung zu manchen im Kampf gegen al Shabaab erfolgreichen Clans (v.a. die Hawadle)

haben sich aufgrund politischer Verwerfungen abgekühlt. Al Shabaab konnte daraus Vorteile ziehen und hat mit

einigen Clanmilizen in HirShabelle und Galmudug Abkommen ausgehandelt. Während al Shabaab nun versucht, den

einen Teil der Hawiye gegen die Bundesregierung zu mobilisieren (v.a. Habr Gedir Mohamud Hirab, Murusade und

Abgal Wacaysle), versucht die Bundesregierung, den anderen Teil (z.B. Habr Gedir) gegen al Shabaab in Stellung zu

bringen (ACLED 15.9.2023). Al Shabaab hat versucht sich anzupassen – etwa im Umgang mit der Lokalbevölkerung. Die

Gruppe setzt nun mehr auf Anreize als auf Zwang und Erpressung. Bereits Ende Dezember 2022 wurde mit Teilen der

Saleban ein neues Abkommen geschlossen (ICG 21.3.2023). Gleichzeitig schürt al Shabaab unter den Clans Angst, dass

fremde Clanmilizen über sie herzufallen drohen. Diese Propaganda dient auch als Rekrutierungsmittel, z.B. bei den

Murusade in Zentralsomalia (BMLV 14.9.2023). Spannungen in neu eroberten Gebieten haben teils zu

Kampfhandlungen zwischen Clans geführt (AQ21 11.2023).



Dahingegen konnte auch der Präsident neue Clankräfte mobilisieren. Zudem haben sich mehrere Brigaden der

Bundesarmee neu organisiert. Insgesamt steht eine äußerst komplexe SäuberungsoLensive in Zentralsomalia bevor,

die durch die Gebietsverluste Ende August noch komplizierter geworden ist (Sahan/SWT 13.9.2023). Denn die Front der

OLensive im südlichen Galmudug ist Ende August 2023 zusammengebrochen (Sahan/SWT 1.9.2023). Schon seit Anfang

2023 (Ende der ersten Phase der OLensive) mussten die Regierungstruppen erhebliche Rückschläge hinnehmen,

dadurch wurde die zweite Phase der OLensive verzögert (Sahan/SWT 7.6.2023). Ein verheerender AngriL der al

Shabaab auf Kräfte der Bundesarmee im Dorf Osweyne hat einen kaskadenar
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